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§ 39 SchOG
 SchOG - Schulorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2023

Religion, Deutsch, eine lebende Fremdsprache (für zumindest teilweise englischsprachig geführte Schulen auch

Englisch als Unterrichtssprache), Latein (im Gymnasium, in den anderen Formen alternativ zur weiteren lebenden

Fremdsprache), eine weitere Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, Geschichte und Politische Bildung,

Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Physik, Digitale Grundbildung, Chemie,

Psychologie und Philosophie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung,

Technisches und textiles Werken (ausgenommen am Oberstufenrealgymnasium), Bewegung und Sport, ferner die für

die einzelnen Formen der allgemein bildenden höheren Schulen im Hinblick auf deren spezi sche Bildungsinhalte

(§ 36) erforderlichen P ichtgegenstände. In den Lehrplänen aller Formen der Oberstufe sind weiters in der 6. bis 8.

Klasse Wahlp ichtgegenstände als alternative P ichtgegenstände in einem solchen Stundenausmaß vorzusehen, dass

unter Einbeziehung der sonstigen P ichtgegenstände das Gesamtstundenausmaß der P ichtgegenstände in der

Oberstufe für alle Schüler gleich ist. Die Wahlp ichtgegenstände dienen der Ergänzung, Erweiterung oder Vertiefung

der im ersten Satz angeführten P ichtgegenstände und der spezi schen Bildungsinhalte der einzelnen Formen der

allgemein bildenden höheren Schulen (§ 36). Ab der 9. Schulstufe ist für jene Schülerinnen und Schüler, die am

Religionsunterricht nicht teilnehmen, der Pflichtgegenstand Ethik im Ausmaß von zwei Wochenstunden vorzusehen.
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